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' 	 1 	 T 350/87 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europàischen 
Patents 0 031 481 (Anmeldenuminer 80 107 575.5). 

Anspruch 1 dieses Patents lautet: 

11 1. Elektrophotographisches Aufzeichnungsniaterial aus 
einein elektrisch leitenden, insbesondere zur Her-
stellung von Druckformen oder gedruckten Schaltun-
gen geeigneten Schichtträger und einer photoleit-
fàhigen Schicht aus organischem Photoleiter, alkali-
löslichem Bindemittel, Sensibilisierungsfarbstoff aus 
zwischen 400 und 550 nm absorbierenden Cyaninfarb-
stoff und üblichen Zusätzen, wobei der Photoleiter 
eine Verbindung der aligemeinen Formel 

R2 	XN 	R1 

IJ 	11 
<tz\_ .0 C 

0 

darstelit, in weicher 
R1 Wasserstoff, Alkyl, Al)çoxy mit 1 bis 4 

,Kohlenstoffatomen, Halogen oder Dialkylamino mit 1 
bis 4 Kohienstoffatomen, 

R2 Dialkylamino mit 1 bis 4 Kohlenstoffatoinen, und 
X Stickstoff oder -CR3 mit R3 gegebenenfalls durch 
Halogen-, Alkylaxnino- oder Dialkylaminogruppen oder 
Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen substituiertes 
Phenyl 
bedeuten, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Sensibilisierungsfarbstoff des weiteren einen 
zwischen 450 und 600 nm absorbierenden 
Aminoxanthenfarbstoff umfa8t. 11  
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Die übrigen Ansprüche 2 bis 10 sind auf Anspruch 1 
rückbezogen. 

Die Beschwerdeführerin hat gegen die Patenterteilung unter 
Hinweis auf Art. 100 (a) EPTJ wegen mangeinder erfinderi-
scher Tätigkeit des Gegenstandes des Patents un Hinblick 
insbesondere auf die Druckschriften: 

DE-A-2 526 720 (Dl) 
DE-B-1 058 836 (D2) 
DE-A-2 817 428 (D5) und die nachgebrachte Druckschrift 
DE-A-1 447 907 (D7) 

sowie unter Hinweis auf Art. 100 (b) EPU Einspruch 
erhoben. 

Der Einspruch wurde zurückgewiesen. 

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch im wesentlichen 
mit der Begründung zuruckgewiesen, daB es zwar aus dem 
Stand der Technik am Anmeldetag des strittigen Patents 
bekannt war, Farbstoffe - darunter auch Cyanine und 
Aminoxanthene - sowie auch Kombinationen von Farbstoffen 
als Sensibilisatoren in photoleitenden Schichten zu ver-
wenden. Für den Fachmann sei es jedoch nicht naheliegend 
gewesen, einen Austausch der im roten Spektralbereich 
absorbierenden Triarylmethanfarbstoffe des lichtempfind-
lichen Materials der Entgegenhaltung D5 gegen die in 
diesem Bereich nicht oder nur in geringem Umfang 
absorbierenden Aminoxanthenfarbstoffe vorzunehinen. Eine 
Auswahl aus den insbesondere in der Entgegenhaltung D2 
angeführten Farbstoffen habe zwar unter dein Blickwinkel 
des angestrebten Absorptionsverhaltens durchgefUhrt werden 
kännen, doch habe eine solche Auswahl keine Gewàhr für die 
Erzielung der weiteren angestrebten Eigenschaften des 
elektrophotographischen Materials, wie z. B. gute Auflad- 
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3 	 T 350/87 

barkeit, hohe Lichtempfindlichkeit, die farbschleierfreie 
Entschichtbarkeit der Aufzeichnungsinaterialien sowie die 
gute Annahme der Druckfarbe beim Drucken durch die Of fset-
Druckplatte und deren Auflagenstabilitàt und Lagerfähig-
keit, geboten. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 
(E insprechende) Beschwerde erhoben. 

Es wurde inündlich verhandelt. 

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragt die 
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf 
des europãischen Patents. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt, die 
Beschwerde zuruckzuweisen (Hauptantrag). Ferner beantragt 
sie (Hilfsantrag), das Patent in geàndertein Umfang auf-
grund der am 9. Mai 1989 eingegangenen Beschreibung und 
Patentansprüche 1 bis 7 aufrechtzuerhalten. 

Der Anspruchssatz gemã13 Hilfsantrag enthãlt als einzigen 
unabhàngigen Patentanspruch einen Anspruch 1, der sich von 
dern Anspruch 1 gemäB Hauptantrag dadurch unterscheidet, 
daB in dessen Oberbegriff der Satzteil "der allgeineinen 
Formel ... substituiertes Phenyl bedeuten" durch die Worte 
"aus der Reihe 2, 5-Bis-(4 '-diethylamninophenyl)oxdiazol, 
2-Phenyl-4-(2 '-chiorphenyl) -5-(4"-diethylamnino-
phenyl)oxazol und 2,4-Bis-(2 1 -chlorphenyl)-5-(4 11 -
diethylamuinophenyl)oxazol darsteilt" ersetzt worden ist. 

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) vertritt un 
wesentlichen folgende Auffassung: 

1. 	Das in Anspruch 1 gemnãB Hauptantrag angegebene 
elektrophotographische Aufzeichnungsmaterial ergebe 
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4 	 T 350/87 

sich in naheliegender Weise aus dem Stand der 
Technik. 

Die im Oberbegriff des Anspruchs definierte Koinbi-
nation von Photoleiter, Bindemittel und einem Cyanin- 
farbstoff (Astrazonorange) als Sensibilisierungs-
inittel sei námlich bereits aus der Druckschrift Dl 
bekannt. Ferner sei aus der Druckschrift D5 die Lehre 
zu entnehmen, daB zur Erweiterung des spektralen Em-
pfindl ichkeitsbereiches eines elektrophotographischen 
Aufzeichnungsmaterials demselben verschiedene Sensi-
bilisatoren zugesetzt werden können, deren Sensibili-
sierungswirkungen sich annähernd addieren. Die 
Verwendung von Rhodamin als Sensibilisierungsmittel 
in elektrophotographischen Aufzeichnungsmaterialien - 
insbesondere in einem unter die in dent Oberbegriff 
des Anspruchs 1 angegebene Forniel fallenden Photo-
leiter - sei seit langem bekannt (D2, Beispiel 9; 
sowie Dl, Seite 1, Absatz 3 bis Seite 2, Absatz 1). 
Vor allem weise die genannte Textstelle in der 
Druckschrift Dl den Fachmann darauf hin, daB 
Rhodantine zu den bekannten Sensibilisatoren gehören, 
die den spektralen Einpfindlichkeitsbereich bis 650 nm 
erweitern. Deshaib sei es für den Fachmnann nahe-
liegend, in Anwendung der Lehren der Druckschriften 
D5 und Dl den Farbstoff Rhodamin demn aus der 
Druckschrift Dl bekannten Aufzeichnungsmaterial zur 
Erweiterung seines Sensibilisierungsbereichs bis in 
das Gelbe für eine optimale Reproduktion von bereits 
vergilbten Vorlagen zuzusetzen. 

2. Durch die beanspruchte Kombination von Sensibili-
sierungsfarbstoffen würde auch kein überraschender 
technischer Effekt hervorgerufen werden. 
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5 	T 350/87 

So zeige ein Vergleich zwischen dem Material gemâB 

Beispiel 1 des Streitpatents und demjenigen des 

Beispiels 1 der Druckschrift D5 (Materialien V bzw. 

VI in der mit der Einspruchsschrift eingereichten 

Tabelle), daB unter gleichen Bedingungen die 

Belichtungszeit für das bekannte Material (lOs) noch 

kürzer sei als bei der Konthination gemàB der Lehre 

des Streitpatents (13s). 

Die zusanunen mit der Beschwerdebegründung eingereich-

ten Ergebnisse verschiedener Versuchsreihen lieBen 

erkennen, daB die gemeinsame Verwendung der 

ininoxanthene und Cyanine zwar überwiegend eine 

leichte Verbesserung der anwendungstechnischen 

Eigenschaften der elektrophotographischen Aufzeich-

nungsmaterialien bewirke, jedoch sei allenfalls die 

Geringfügigkeit der so erzielten Verbesserung 

überraschend. AuBerdem könne einer gegebenenfalls 

erzielten Verringerung der Belichtungszeiten für 

elektrophotographische Platten keine allzugroBe 

Bedeutung beigemessen werden, well nach der 

Belichtung ohnehin verschiedene Folgeschritte 

notwendig seien, so daB der EinfluB der 

Belichtungszeitverringerung auf das gesamte 

Aufzeichnungsverfahren relativ gering sei. 

3. Die Beschwerdegegnerin könne sich auch nicht auf em 

vorteilhaftes Verhalten des beanspruchten Materials 

bei einer Verwendung von Glühlainpen berufen, well der 

Anspruch 1 auf eine solche Verwendung nicht be-

schrànkt sei. Darüber hinaus liege es im Rahmen des 

fachmânnischen Könnens, die Kombination und Konzen-

tration der bekannten Sensibilisatoren an die 

spektralen Eigenschaften der jeweils verwendeten 

Belichtungslampe anzupassen. 

02602 



6 	 T 350/87 

4. Dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemä8 Hilfsantrag sei 
ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit zuzuerkennen, 
well alle nunmehr spezifizierten Photoleiter und ihre 
Verwendung mit den jeweiligen Sensibilisierungs-
farbstoffen aus dein Stand der Technik bekannt seien. 

VIII. Die Beschwerdegegnerin tràgt im wesentlichen folgende 
Argumente vor: 

1. Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei es, gemäB den 
Angaben im Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 21 bis 33, 
ein elektrophotographisches Material zu schaffen, das 
aufgrund seiner Empfindlichkeit im blauen Spektral-
bereich mit Milliwatt-Argonionenlasern bebildert 
werden kann, das bei der Kopie in der Reprokainera 
blaue Linien und Markierungen nicht wiedergibt, das 
es gestattet, vergilbte Vorlagen über die Reprokaniera 
einwandfrei wiederzugeben, das die in den Repro-
kameras zur Verfügung gestellte Lichtenergie optimal 
ausnutzt und dadurch kurze Belichtungszeiten ergibt 
und das bei rotein Dunkelkaminerlicht gehandhabt werden 
kann. Ein elektrophotographisches Material mit der in 
Anspruch 1 angegebenen Zusammensetzung zur Lãsung 
dieser technischen Aufgabe vorzuschlagen,. war im 
Hinblick auf den Stand der Technik aus folgenden 
Gründen nicht naheliegend: 

a) 	Im Stand der Technik seien Amonixanthenfarb- 
stoffe in keiner Weise als besonders geeignete 
Sensibilisatoren erkennbar. Insbesondere in der 
Druckschrift D2 seien neben elektrophoto-
graphischen Aufzeichnungsinaterialien, die 
Rhodamin als Sensibilisierungsfarbstoff enthiel-
ten, auch andere Beispiele angegeben, die 
entweder keinen Sensibilisator enthielten und 
trotzdem vergleichbare Ergebnisse erzielten 
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7 	 T 350/87 

(Beispiel 14 im Vergleich zu Beispiel 17), oder 
die unter Verwendung anderer Sensibilisatoren 
wie z. B. Methylenblau oder Säureviolett eine 
Reduzierung der Belichtungszeiten auf 1/5, bzw. 
1/4 der unter Verwendung von Rhodamin notwen-
digen Belichtungszeit erinöglichen (Beispiele 4 
bzw. 12 1111 Vergleich mit Beispiel 17). 

b) 	Die Rhodaminfarbstoffe seien auch nicht als 
herausragende Komponenten einer Farbstof f-
inischung bekannt. Insbesondere seien die in der 
DruckschriftD7 angegebenen, Rhodamin B oder 
Rhodamin B extra enthaltenden Farbstoffkornbi-
nationen jeweils als durch andere Farbstoffe 
ersetzbar bezeichnet (Seite 14, Absatz II in 
Zusammenhang mit Seite 15, Zeilen 16 und 17; 
Seite 17, 2. Absatz). DarUber hinaus hätten 
Messungen der Beschwerdegegnerin, die im Laufe 
des Einspruchsverfahrens vorgelegt wurden 
(Eingabe vom 31. Juli 1987, Blatt 3), gezeigt, 
daB das im Beispiel 1, II der Druckschrift D7 
angegebene Aufzeichnungsniaterial insbesondere 
wegen seiner schlechten Aufladbarkeit und hohen 
Entladeenergie praktisch unbrauchbar sei. Auch 
ein Vergleich der beiden auf Seite 9 der Druck-
schrift D5 angegebenen Mischungen zeige, daB 
diejenige ,bei der kein Rhodaminfarbstoff ver-
wendet wird, wesentlich kleinere Entladeenergien 
erfordere. 

C) 	Zur Lösung der Aufgabe des Streitpatents 
eigneten sich nicht beliebige aus dem Stand der 
Technik bekannte Photoleiter, sondern nur 
soiche, die als Oxazole oder Oxdiazole di-bzw. 
triphenylsubstituiert seien. Insbesondere eigne 
sich der in den Beispielen 1 bis 5 der 
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8 	 T 350/87 

Druckschrift Dl sowie auch lxii Vergleichsversuch 
gemàB Beispiel 1 des Streitpatents aufgeführte 
Photoleiter nicht zur Lôsung der Aufgabe des 
Streitpatents. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit 
des Zusammenwirkens der beanspruchten 
Farbstoffrnischung mit einern Photoleiterinaterial 
anhand von Quantenübergängen beruhe auch die 
Verwendung der in Anspruch 1 definierten 
Photoleiter auf einer nicht naheliegenden 
Auswahl. 

d) 	Aus der Druckschrift A. Rôrnpp: "Chemie Lexikon", 
6. Auflage, Spalte 5450 (D3) sei die Eigenschaft 
mit Rhodaminen rötlich-violett gefárbter Stoffe 
bekannt, die grüne Komplementàrfarbe des Tages- 
lichtes zu absorbieren. Der Fachinann würde 
hieraus den SchiuB ziehen, daB mit einem grünen 
Absorptionsbereich keineswegs der Spektralbe-
reich von 550 bis 600 nrn optimal erfaSt werden 
kann. Das sei jedoch beim Streitpatent der Fall. 
Urn aufgabengemäB vergilbte Vorlagen wiedergeben 
zu können, sei es notwendig irn gelben Spektral-
bereich zu sensibilisieren. Der Fachrnann ware 
aufgrund dieses Zitats nicht auf die Idee 
gekomrnen, Rhodainin oder einen anderen 
Arninoxanthenfarbstoff zu verwenden. Er hãtte 
vielrnehr zu diesem Zweck gemaB der von der 
Beschwerdegegnerin nachgereichten Druckschri ft 

Rómpp: "Chemie-Lexikon", 7. Auflage, Spalte 1077 
(D6), 

nach einem lxii Gelben absorbierenden Sensibili-
sator mit blauer Farbe gesucht. 
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9 	 T 350/87 

In ihrer Entscheidung T 38/84 (AB1. EPA 1984, 368) 
habe die Beschwerdekalrtmer3.3.1 darauf hingewiesen, 
daB eine zahlenmäBig geringe Verbesserung eines 
groBtechnischen chemischen Verfahrens (Ausbeute-
verbesserung urn 0,5 %) bereits eine lohnende tech-
nische Aufgabe darstelle, und daB diese Verbesserung 
bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 
nicht übergangen werden dürfe. Entsprechend sei die 
völlig überraschende Verdopplung der Empfindlichkeit 
des Aufzeichnungsmaterials gegenüber deni besten sich 
auf dem Markt befindenden Aufzeichnungsniaterial gemäB 
der Vergleichssubstanz des Beispiels 1 des Streit-
patents mit zugegebenerweise eineni anderen Photo-
leitermaterial als auch gegenüber Vergleichssub-
stanzen mit gleichem Photoleitermaterial (Versuchs-
ergebnisse vom 14. November 1983, ergänzt am 
18. Februar 1988) zu würdigen. 

Weitere, im Laufe des Einspruchsverfahrens mit 
Schreiben vom 31. Juli 1987 zusammen mit belichteten 
und entwickelten Druckplatten vorgelegte Versuchs-
ergebnisse hätten gezeigt, daB das beanspruchte 
Material geinãB Beispiel 1 des Streitpatents in seiner 
Empfindlichkeit einem Material entspreche, bei dem 
der Farbstoff Rhodainin B durch den im roten absor-
bierenden Triarylmethanfarbstoff Brillantgrün gemäB 
Beispiel 1 der Druckschrift D5 ersetzt worden sei, 
und zwar bei einer Belichtung mittels Glühlainpen, die 
un roten spektralen Bereich besonders stark aus-
strahlten. Selbst die Beschwerdeführerin habe diese 
Ergebnisse als überraschend bezeichnet (Schreiben voni 
9. April 1987, Seite 8, letzter Absatz). 

Ferner weise das beanspruchte Material den Vorteil 
einer geringen Dunkelentladung auf. Dieser Vorteil 
koinme bei der Verwendung eines Lasers wegen der 
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erforderlichen Abtastungszeit von inehr als vier 
Minuten besonders zum Tragen. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Neuheit 

2.1 	Aus der Druckschrift Dl, insbesondere Beispiel 6, ist em 
"elektrophotographisches Aufzeichnungsmaterial aus einem 
elektrisch leitenden, insbesondere zur Herstellung von 
Druckformen oder gedruckten Schaltungen geeigneten 
(Seite 3, Zeilen 10-12) Schichttráger (Aluminiumfolie) und 
einer photoleitfähigen Schicht aus organischem 
Photoleiter, alkalilöslichem Bindemittel (Mischpolymerisat 
aus Styrol und Maleinsäureanhydrid), Sensibilisierungs- 
farbstoff aus zwischen 400 und 550 nm absorbierendemn 
Cyaninfarbstoff (Astrazonorange R), und üblichen 
Zusätzen", wobei der Photoleiter der in Anspruch 1 gemnàB 
Hauptantrag angebenenen ailgemeinen Formnel entspricht und 
auch die erste in Anspruch 1 gemäB Hilfsantrag alternativ 
angegebene Verbindung bildet (nãmlich 2,5-Bis-(4 1 -
diethylamninophenyl) oxdiazol) bekannt. 

Die Gegenstande der Anspruche 1 gemnä8 Haupt- und Hilfs-
antrag unterscheiden sich sornit von demn aus Beispiel 6 der 
Druckschrift Dl bekannten Material durch das Merkmnal ihrer 
gleichlautenden kennzeichnenden Teile, d. h. "daB der 
Sensibilisierungsfarbstoff des weiteren einen zwischen 450 
und 600 nm absorbierenden Aminoxanthenfarbstoff umfaBt". 

2.2 	Ferner ist aus Beispiel 2 der Druckschrift D5 em 
elektrophotographisches Aufzeichnungsmaterial bekannt, das 
neben dern bereits aus der Druckschrift Dl bekannten 

02602 	 .../... 



11 	 T 350/87 

speziellen Schichttrâger, organischen Photoleiter und 
Bindemittel, einen Sensibilisierungsfarbstoff (Astrageib) 
enthàlt, der auch zwischen 400 und 550 nm absorbiert (D5, 
S. 5, zweiter Absatz), und auch un Streitpatent als 
erfindungsgemàB geeigneter Cyaninfarbstoff erwähnt ist 
(Spalte 3, Z. 6 bis 14). Dieses bekannte Aufzeichnungs-
material enthält zusätzlich noch den Farbstoff 
Viktoriareinblau, der mi Spektralbereich von 550 bis 
720 nm sensibilisiert (D5, Seite 5, dritter Absatz). 

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 
gemnãl3 Haupt- und Hilfsantrag von diesem bekannten 
Aufzeichnungsmaterial dadurch, daB der Farbstoff 
Viktoriareinblau durch einen zwischen 450 und 600 nm 
absorbierenden Amninoxanthenfarbstoff ersetzt ist. 

	

2.3 	Die weiteren liii Verfahren befindlichen Druckschriften 
kommen demn beanspruchten Gegenstand nicht näher. 

	

2.4 	AUS diesen Gründen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 
gernäB Haupt- und Hilfsantrag neu irn Sinne von Art. 54 
EPU. 

	

3. 	Erfinderische Tätigkeit 

	

3.1 	Das Aufzeichnungsmaterial gemäB Beispiel 6 der Druck- 
schrift Dl, das nach Auffassung der Kammer den nächst-
konunenden Stand der Technik darsteilt, ist laut 
Beschreibung des Streitpatents (Spalte 1, Zeilen 37 bis 
45) bereits hervorragend geeignet: zur Belichtung mit 
einern Argonionenlaser bei einer Wellenlänge von 488 nm und 
urn blaue Linien und Markierungen, wie sie bei der 
Erstellung eines Klebeumbruchs für den Zeitungsdruck auf 
sogenannten Standbögen verwendet werden, beim Kopieren in 
der Reprokaniera auf der elektrophotographischen Druck-
platte nicht erscheinen zu lassen. Da die Empfindlichkeit 
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des aus Dokument Dl bekannten Materials mit zunehmender 
Wellenlãnge über 500 nm hinausgehend stark abnimmt 
(Spalte 1, Zeilen 46 bis 48), 1st ferner davon auszugehen, 
daB es im roten Spektralbereich unempfindlich ist und 
somit bei rotein Dunkelkainmerlicht gehandhabt werden kann. 

Dieses bekannte Aufzeichnungsmaterial hat jedoch den 
Nachteil, daB wegen der starken Senkung der Empfindlich-
keit bei Wellenlängen über 500 nm im gelben Spektral-
bereich in vielen Fallen keine ausreichende Empfind-
lichkeit xnehr vorhanden ist, wodurch vergilbte Vorlagen 
beiin Kopieren in der Reprokamera nicht grundfrei 
reproduziert werden kônnen und die in der Reprokamera zur 
Verfügung gesteilte Lichtenergie nicht optimal ausgenutzt 
werden kann (vgl. insbesondere Spalte 1, Zeilen 46 bis 51 
und Spalte 2, Zeilen 25 bis 31 des Streitpatents). 

	

3.2 	Soinit 1st die der Erfindung zugrundeliegende, im Hinblick 
auf den nächstkomxnenden Stand der Technik objektiv er-
mittelte technische Aufgabe darin zu sehen, unter Beibe-
haltung der oben erwàhnten vorteilhaften Eigenschaften des 
aus Beispiel 6 der Druckschrift Dl bekannten Aufzeich-
nungsmaterials, dieses dahingehend zu verbessern, daB es 
zur grundfreien Wiedergabe vergilbter Vorlagen geeignet 
1st. 

	

3.3 	Diese Aufgabe wird gemãB den AnsprUchen 1 nach Haupt- und 
Hilfsantrag dadurch gelöst, daB dent in den Oberbegriffen 
dieser Anspruche 1 definiertem Aufzeichnungsmaterial des 
weiteren 

ein zwischen 450 und 600 nm absorbierender Farbstoff 

aus der Gruppe der Aminoxanthenfarbstoffe 

zugesetzt wird. 
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3.4  Merkrnal a) besagt nichts anderes als, daB zur grundfreien 
Wiedergabe vergilbter Vorlagen das Aufzeichnungsrnaterial 
auch ira gelben Spektralbereich lichternpfindlich sein muB, 
hingegen ira roten Spektralbereich lichtunernpfindlich 
bleiben inul3, urn nach wie vor bei Rotlicht gehandhabt wer-
den zu kónnen. Die Kenntnis dieser Zusamrnenhänge zwischen 
spektraler Ernpfindlichkeit und Kopierfähigkeit bzw. der 
Arbeitsbeleuchtung beiru Entwickeln gehört zuru Grundwissen 
jedes Fachrnanns auf dein Gebiet elektrophotographischer 
Aufzeichnungsrnaterialien. Zuru Aufstellen der ira Merkrnal a) 
zurn Ausdruck konunenden Forderung bedarf es deshaib keiner 
erfinderischen Tàtigkeit. 

 

3.5  Es bleibt soinit zuüberprufen, ob es für einen Fachrnann 
naheliegend war, dern aus Druckschrift Dl bekannten Auf-
zeichnungsrnaterial geinäB dern kennzeichnenden Merkrnal b) 
der Ansprüche 1 gernäl3 Haupt- und Hilfsantrag einen 
Arninoxanthenfarbstoff zuzusetzen, urn eine grundfreie 
Wiedergabe vergilbter Vorlagen zu erreichen. 

 

3.6  Zunächst verraittelt Druckschrift D5 dera Fachrnann die 
Lehre, daB die spektrale Ernpfindlichkeit eines elektro-
photographischen Aufzeichnungsrnaterials über die lang-
wellige Absorptionsgrenze seines ersten Sensibilisators 
hinaus durch Zugabe eines zweiten Sensibilisators 
erweitert werden kann, der bei längeren Wellenlängen 
absorbiert, wobei die spektralen Sensibilisierungs-
wirkungen der einzelnen Farbstoffe sich zur resultierenden 
spektralen Ernpfindlichkeit der Mischung in erster 
Näherung additiv aneinanderreihen. 

In Kenntnis dieser Wirkungsaddition erachtet die Earn-
iner einen Fachinann für fàhig zu erkennen, daB er dern aus 
Dokurnent Dl bekannten Aufzeichnungsrnaterial einen zweiten 
Sensibilisierungsfarbstoff zusetzen inuB, der zwar bei 
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lãngeren Wellenlãngen als der bereits enthaltene Cyanin-

farbstoff "Astrazonorange R" jedoch nicht rotes Dunkel-

karnmerlicht absorbiert, urn ein Material zu schaffen, das 

neben seiner bereits vorhandenen hohen Empfindlichkeit im 

blauen Spektralbereich eine erhãhte Empfindlichkeit im 

gelben Spektralbereich unter Beibehaltung der vorhandenen 

Unempfindlichkeit im roten Spektralbereich aufweist. Daniit 

1st dem Fachmann die zur Lösung der gesteilten Aufgabe 

erforderliche Arbeitsrichtung vorgegeben und er wird nach 

einem Sensibilisierungsfarbstoff suchen, der die lang-

wellige Absorbtionsgrenze des Astrazonorange R von 550 mn 

überlappt und bis Ca. 600 nm - d. h. über das Gelbe hinaus 

aber nicht im Roten (vgl. die Tabelle in D6) -absorbiert. 

Es liegt für den Fachrnann auf der Hand, bei dieser Suche 

aus der in Druckschrift Dl genannten Gruppe bekannter 

Sensibilisierungsfarbstoffe, die bekannterweise eine 

Erweiterung der spektralen Photoleiterempfindlichkeit von 

450 nm bis etwas 650 nm - d. h. bis in das Grenzgebiet 

zwischen Orange und Rot - bewirken (Dl, Seite 1, Absatz 1 

und 2), diejenigen auszuwählen, die bereits mit Erfolg in 

dem beanspruchten Photoleitertyp verwendet wurden. Wie der 

Fachrnann nach Durchsicht der den beanspruchten Photolei-

tertyp verwendenden Ausführungsbeispiele 1-18 der Druck-

schrift D2 unschwer feststellt, schränkt sich damit die 

aus Druckschrift Dl bekannte Gruppe der routinemäBig auf 

ihre Eignung hin auszuprobierenden Farbstoffe auf nur drei 

Substanzen em: Methylenblau (D2, Beispiel 4), Rhodamin B 

(Beispiel 9) und Säureviolett (Beispiel 12), wobei das 

auch im Ausführungsbeispiel 1 des Streitpatents benutzte 

Rhodamin B zu den in den kennzeichnenden Teilen der An-

sprüche 1 gemä8 Haupt- und Hilfsantrag aligemein bean-

spruchten Aminoxanthenfarbstoffen gehört. 

Nach Auffassung der Kainmer hat bei dieser geringen Anzahl 

bekannter Alternativen der Fachrnann keinerlei Auswahl zu 
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• treffen, die seine normalen Fàhigkeiten übersteigt. Viel-
mehr wird er im Rahmen eines ihm zuzumutenden Erprobungs-
umfangs bekannter Mittel, die die gewünschte Wirkung er-
warten lassen, zwangsläufig zu dein Stoff geführt, der ihm 
für seine Zwecke am geeignetsten erscheint. Somit bedarf 
es entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin in 
Pkt. Vill-la und Vill-ib keines expliziten Hinweises auf 
besonders herausragende Eigenschaften des Rhodamins im 
Rahmen seiner bekannten Verwendung als alleiniger 
Sensibilisierungsfarbstoff oder innerhaib eines 
Farbstoffgemisches. Der der Druckschrift Dl entnehnthare 
Hinweis auf den sensibilisierbaren Spektralbereich und die 
der Druckschrift D2 entnehmbare Vertraglichkeit mit den 
beanspruchten Photoleitern führen den Fachinann zu den in 
den Druckschriften Dl und D2 überlappend genannten 
Sensibilisierungsfarbstoffen und damit über ein einer 
sogenannten "EinbahnstraBensituation" entsprechendes 
Ausprobieren in naheliegender Weise zu den beanspruchten 
Aininoxanthenfarbstoffen. 

	

• 3.7 	Wenn sich aber der technische Inhalt eines Patent- 
anspruchs, wie vorstehend in Pkt. 3.3 und 3.5 dargelegt, 
in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, 
vermag eine auch möglicherweise unvorhergesehene 
zusãtzliche Wirkung - wie die von der Beschwerdegegnerin 
in Pkt. VIII-2 und VIII-3 geltend gemachte Empfindlich-
keitserhöhung oder die in Pkt. VIII-4 vorgebrachte geringe 
Dunkelentladung nicht die erfinderische Tàtigkeit zu 
stützen; vgl. hierzu auch die Entscheidungen T 21/81, 
AB1. EPA 1983, 15, Nr. 6; T 69/89, AB1. EPA 1984, 357, 
Nr. 5, letzer Absatz; und T 192/82, AB1. EPA, 415, 
Nr. 16. 

	

3.8 	Auf dein vorstehend in Pkt. 3.3 und 3.5 erörterten 
naheliegenden Weg vorn Stand der Technik zu den 
Gegenstanden der Ansprüche 1 gemä8 Haupt- und Hilfsantrag 

RFJ 
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ist eine Photoleiterauswahl - wie sie die 
Beschwerdegegnerin in Pkt. Vill-ic anführt - nicht 
erforderlich, denn auBer deiu zuin Ausgangspunkt des 
Streitpatents gehörenden Photoleitermaterial (gemäB 
Beispiel 6 der Druckschrift Dl) erwàhnen die 
Ausführungsbeispiele der Druckschrift Dl nur noch em 
einziges anderes Material, so daB von einer eine Auswahl 
begründenden Alternativenvielzahl nicht die Rede sein 
kann. 

3.9 	Das von der Beschwerdegegnerin festgestellte schlechte 
Auf- bzw. Entladeverhalten des aus den Druckschriften D5 
und D7 bekannten Aufzeichnungsmaterials (vgl. Pkt. VIII-
ib) ist für den Fachinann aufgrund der Zusaininensetzung des 
bekannten Sensibilisators aus 3 bzw. 4 unterschiedlichen 
Substanzen nicht eindeutig auf den Einsatz von Rhodamin 
zurUckführbar. 

Der der Druckschrift D3 entnehmbare Hinweis auf em 
Absorptionsxnaxiinuin der Rhodainine im grunen Spektralbereich 
(vgl. Pkt. Vill-id) schlieSt - ganz abgesehen von der 
physiologisch bedingten Ungenauigkeit der Zuordnung von 
Farbe und Wellenlänge - für den Fachinann ein über Gelb 
nach Orange abklingendes Absorptionsverhalten,nicht aus. 
Er steht somit nicht in Widerspruch zu der Angabe in 
Druckschrift Dl, daB sich die Sensibilisierungswirkung der 
Rhodainine bis etwa 650 run (D6: Grenze zwischen Orange und 
Rot) erstreckt. 

Die beiden letztgenannten Sachverhalte sind somit nicht 
als ein dein Stand der Technik entnehinbares Vorurteil gegen 
die Lehre des Streitpatents zur Stützung einer erf in-
derischen Tätigkeit zu werten. 

3.10 Aus vorstehend in Pkt. 3.1 bis 3.9 genannten Gründen 
beruhen die Gegenstände der Ansprüche 1 gemäB Haupt- und 
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Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit un 
Sinne von Art. 56 EPU. 

Soinit stehen die in Art. 100 a) EPU genannten Einspruchs-
grundeder Aufrechterhaltung des europãischen Patents in 
unverânderter Form geniãB Hauptantrag der Beschwerde-
gegnerin entgegen. 

Aus denselben Gründen genügt das europàische Patent unter 
Berücksichtigung der gemâl3 Hilfsantrag der Beschwerde-
gegnerin vorgenoinmenen Anderungen ebenfalls nicht den 
Erfodernissen des Ubereinkoxnmens, so daB auch die 
Aufrechterhaltung des Patents in dem geânderten Uxnfang 
nicht beschlossen werden kann. 

Bei dieser Sachiage erübrigt es sich, auf den von der 
Beschwerdeführerin ebenfalls geltend gemachten 
Einspruchsgrund geinàB.Artikel bOb EPU einzugehen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

J. Rückerl 	 K. Lederer 
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